
 Zustellungen werden nur an den 
Bevollmächtigten erbeten! 

Vollmacht  

Kanzlei Axtmann 
Mainzer Str. 25a 
65185 Wiesbaden  
 
Tel. 0611 3334737  

 

Rechtsanwältin Daphne Axtmann wird in der Angelegenheit  

 

_________________________________________________________________________________________ 

Vollmacht erteilt.  

Sie ist befugt zur Prozessführung (einschließlich der Erhebung und Zurücknahme von Widerklagen), zur Be- gründung und 
Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe und Entgegennahme von einseitigen Willenserklärungen (z.B. 
Kündigungen).  

Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf Neben- und Folgeverfahren aller Art (zum Beispiel Arrest 
und einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs-, Interventions-, Zwangsversteigerungs-, 
Zwangsverwaltungs- und Hinterlegungsverfahren, sowie Insolvenzverfahren). Sie umfasst insbesondere die Befugnis, 
Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmen, die Vollmacht ganz oder teilweise auf andere zu übertragen 
(Untervollmacht), Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen oder auf sie zu verzichten, den Rechtsstreit oder 
außergerichtliche Verhandlungen durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu erledigen, Geld, Wertsachen und 
Urkunden, insbesondere auch den Streitgegenstand und die von dem Gegner, von der Justizkasse oder von sonstigen Stellen 
zu erstattenden Beträge entgegenzu- nehmen sowie Akteneinsicht zu nehmen.  

________________ ____________ ___________________________________________________________ 
Ort Datum Unterschrift 

 
Name: ___________________________________________________________ 

 Wohnhaft in:  ___________________________________________________________ 

 Telefon:  ___________________________________________________________ 

 Fax: ___________________________________________________________ 

 E-Mail: ___________________________________________________________ 

 

Ich bestätige, ausdrücklich vor Abschluss der Vereinbarung über die Vertretung darauf hingewiesen worden zu sein, dass im 
Arbeitsgerichtsprozess erster Instanz auch für die obsiegende Partei kein Anspruch auf Entschädigung wegen Zeitversäumnis 
und auf Erstattung der Kosten für die Zuziehung eines/einer Prozessbevollmächtigten besteht.  

________________ ____________ ___________________________________________________________ 
Ort Datum Unterschrift 

 

 


